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ZU! I/O~l /J. An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlar.ent 
Vi i e n 1. 

Mit Bezug auf die Anfrage der Abgeordneten.Peter und Ge­
nossen vom 11.Dezember 1968 9 Nro 1042/J~ betr. Steuerfahndungs­
aktion der Finanzverwaltung in den Linzer Reisebüros~ beehre 
ich mich mitzuteilen: 

Das Vorgehen des Finanzamtes Linz entspricht der Bestim­
mung des § 114 Bundesabgabenordnung. Diese Bestimmung lautet g 

IIDie Abgabenbehörden haben darauf zu achten, daß alle Abgabe­
pflichtigen nach den Abgabenvorschriften erfaßt und gleich­
mäßig behandelt werden, sowie darüber zu wachen, daß Abgaben­
einnahmen nicht zu Unrecht verkürzt werden. Sie haben alles? 
was für die Bemessung der Abgaben wichtig ist, sorgfältig zu 
erheben und die Nachrichten da~Jber zu sammeln, rortlaufend' 
zu ergänzen und aus zutauschen 0 " Dieser eindelltige Gesetzesbe­
fehl in Verbindung mit den Bestimmur~en der §§ 115 Abse1 und 
143 J~bso1 und 2 entspringt dem verfassungsrechtlichen Grundsatz 
der Gleichmäßigkeit vor dem Gesetz (Art.7 Bundesverfassungs­
gesetz) und. verpflichtet die Abgabenbehörden Vorkehrungen zu 
treffen, daß diesem Grundsatz auch zum Du:r'chbruch verholfen 
wirdo Nach der eindeutigen Gesetzeslage besteht keine Mög­
lichkeit? derartige Erhebwt~en zu unterbinden. 
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